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34. TAGUNG 

Kommunale und regionale Demokratie in Lettland 

Empfehlung 412 (2018)1 

1. Der Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats verweist auf: 

a. Artikel 2 Abs. 1.b der Statutarischen Entschließung CM/Res(2015)9 in Bezug auf den Kongress, 
die besagt, dass es ein Ziel des Kongresses ist, „Vorschläge beim Ministerkomitee einzureichen, um 
die kommunale und regionale Demokratie zu fördern”; 

b. Artikel 2, Abs. 3 der Statutarischen Entschließung CM/Res(2015)9 in Bezug auf den Kongress, die 
besagt: „Der Kongress verfasst regelmäßig länderspezifische Berichte über die Situation der 
kommunalen und regionalen Demokratie in allen Mitgliedstaaten und in den Staaten, die den Beitritt 
zum Europarat beantragt haben, und er stellt insbesondere sicher, dass die Grundsätze der 
Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung umgesetzt werden”; 

c. Kapitel XVII der Vorschriften und Verfahren des Kongresses über die Organisation der Monitoring-
Verfahren; 

d. den angehängten Begründungstext über die kommunale und regionale Demokratie in Lettland. 

2. Der Kongress weist darauf hin, dass: 

a. Lettland am 10. Februar 1995 dem Europarat beigetreten ist. Es hat die Europäische Charta der 
kommunalen Selbstverwaltung (ETS 122, im Weiteren „die Charta”) am 5. Dezember 1996 
unterzeichnet und ratifiziert. Die Charta trat in Lettland am 1. April 1997 in Kraft; 

b. Gemäß Artikel 12, Absatz 1, der Charta erklärte Lettland, es sei nicht an Artikel 9, Absatz 8, 
der Charta gebunden; 

c. der Monitoring-Ausschuss beschloss, die Situation der kommunalen und regionalen Demokratie in 
Lettland im Sinne der Charta zu prüfen. Er wies Marc Cools (Belgien, ILDG) und Xavier Cadoret 
(Frankreich, SOC) an, einen Bericht über die kommunale und regionale Demokratie in Lettland zu 
verfassen und diesen dem Kongress vorzulegen. Die Delegation wurde von Prof. Angel M. Moreno, 
Vorsitzender der Gruppe der unabhängigen Sachverständigen für die Europäische Charta der 
kommunalen Selbstverwaltung, sowie vom Kongress-Sekretariat unterstützt; 

d. der Monitoring-Besuch fand vom 12. bis 14. September 2017 statt. Während des Besuchs traf sich 
die Kongressdelegation mit Vertretern verschiedener Institutionen. Das detaillierte Besuchsprogramm 
ist diesem Dokument angehängt; 

e. die Ko-Berichterstatter danken der Ständigen Vertretung Lettlands beim Europarat und all jenen, 
die sie bei ihrem Besuch getroffen haben, für ihre Bereitschaft, die Delegation zu unterstützen, und 
für die vorgelegten Informationen, die sie zur Verfügung stellten.

1 Diskussion und Annahme durch den Kongress am 27. März 2018, 1. Sitzung (siehe Dokument CG34(2018)11, 
Begründungstext), Berichterstatter: Xavier CADORET, Frankreich (L, SOC) und Marc COOLS, Belgien (L, ILDG).

http://rm.coe.int/local-and-regional-democracy-in-latvia-monitoring-committee-rapporteur/168079c2e8


REC 412 (2018)

2/3

3. Der Kongress stellt mit Zufriedenheit fest, dass: 

a. die aktuelle Situation der kommunalen Selbstverwaltung eine allgemein positive Bewertung verdient; 

b. der staatliche Eingriff in kommunale Angelegenheiten streng begrenzt und gesetzlich geregelt ist und 
somit die Anforderungen der Charta erfüllt; 

c. die kommunalen Gebietskörperschaften sich einer umfangreichen Autonomie und einer 
bemerkenswerten Bandbreite von Zuständigkeiten erfreuen; 

d. es einen ehrlichen, fruchtbaren und lebhaften Dialog und eine Verhandlungsroutine zwischen der 
Zentralregierung und den kommunalen Gebietskörperschaften gibt; 

e. die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts häufig auf die Charta verweist und dadurch ihre 
Anwendung sicherstellt; 

f. die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden allgemein gut ist. 

4. Der Kongress stellt fest, dass die folgenden Punkte besondere Aufmerksamkeit verdienen: 

a. Die kommunalen Finanzen sind unsicher und die Einkünfte sind langfristig nicht absehbar, und die 
finanzielle Autonomie der kommunalen Gebietskörperschaften ist schwach. Es gibt kein echtes System 
der „Kommunalsteuern” im fachspezifischen Sinne dieses Begriffs; 

b. Das Finanzausgleichsverfahren könnte verbessert werden, da der Beitrag des Staates zum 
Ausgleichsfonds zu niedrig ist. Und die besondere Situation kleiner ländlicher Gemeinden wird beim 
aktuellen System kommunaler Finanzmittel nicht ausreichend berücksichtigt; 

c. Auch wenn die Konsultationsverfahren allgemein gut sind, ist die Frist für die kommunalen 
Gebietskörperschaften für die Einreichung der Kommentare und Vorschläge zu geplanten Maßnahmen 
häufig zu kurz und schränkt somit die Möglichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften ein, 
sachlich und begründet Stellung zu beziehen; 

d. Im Bereich der „autonomen” Aufgaben zeichnet sich ein Muster der „Überregulierung” ab, das de 
facto den Ermessensspielraum und die Autonomie der kommunalen Gebietskörperschaften bei der 
Ausübung ihrer Zuständigkeiten einschränkt. Diesbezüglich sollte das System der kommunalen 
Zuständigkeiten geklärt werden; 

e. Die Bevölkerungskategorie der „Nichtbürger" ist immer noch Teil der lettischen Gesellschaft, und 
diese haben bei Kommunalwahlen kein Wahlrecht. 

5. Angesichts dieser Ausführungen bittet der Kongress das Ministerkomitee, die  Stellen in Lettland 
aufzufordern: 

a. sicherzustellen, dass die anstehenden Steuerreformen den kommunalen Gebietskörperschaften 
Finanzmittel zuweisen, die mindestens den heutigen gleichzusetzen sind, die Übertragung neuer 
Zuständigkeiten ausschließen, die Steuerautonomie der kommunalen Gebietskörperschaften zu stärken 
und den kommunalen Gebietskörperschaften somit eine bessere Vorhersage und Planung ihrer 
Finanzmittel zu ermöglichen; 

b. den Beitrag des Staates zum Ausgleichsfonds zu erhöhen und die Besonderheiten kleiner ländlicher 
Gemeinden im allgemeinen System der kommunalen Finanzen besser zu berücksichtigen; 

c. längere Zeiträume und Fristen für die Anhörung der kommunalen Gebietskörperschaften zu 
gewähren, um diese Verfahren effektiver zu machen und den kommunalen Gebietskörperschaften die 
Gelegenheit zu geben, besser auf alle sie unmittelbar betreffenden Angelegenheiten, mit denen sich die 
Regierung befasst, reagieren zu können; 
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d. die Zuständigkeiten zu klären, um Überschneidungen zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die 
kommunalen Gebietskörperschaften ihre Zuständigkeiten frei ausüben können und über entsprechende 
Finanzmittel verfügen; 

e. bei Kommunalwahlen Nichtbürgern das Wahlrecht zu gewähren, um diesem Bevölkerungsteil eine 
bessere Wahrnehmung ihrer politischen Rechte zu garantieren; 

f. das Zusatzprotokoll zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung über das Recht zur 
Beteiligung an den Angelegenheiten der kommunalen Verwaltung vom 16. November 2009 
(CETS Nr. 207) zu unterzeichnen und zu ratifizieren. 


